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Satzung für den  
"Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg" 

 
 

Aufgrund der §§ 5, 8 und 128 i. V. m. § 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA vom 17. Juni 2014 (GVBl LSA 2014, S. 288), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und 
anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22. Juni 2018 (GVBl LSA vom 29. Juni 2018, 
Seit 166) und § 4 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-
Anhalt (Eigenbetriebsgesetz – EigBG LSA) vom 24.März 1997 (GVBl LSA 1997 S. 446), zu-
letzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes 
und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22. Juni 2018 (GVBl LSA vom 29. Juni 
2018, Seiten 166, 179) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am 01.11.2018 mit 
Beschluss-Nr. 2134-060(VI)18 folgende Neufassung der Satzung für den Eigenbetrieb 
Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg beschlossen: 

 
 

§ 1 
Zweckbestimmung 

 
(1) Der Zweck des Eigenbetriebes ist die Verwaltung und Bewirtschaftung aller Liegen-

schaften, die durch die Verwaltung oder durch Dritte für Verwaltungszwecke genutzt 
werden. Für Verwaltungszwecke werden Liegenschaften genutzt, wenn sie der Erfül-
lung kommunaler Pflichtaufgaben oder der regelmäßigen Wahrnehmung freiwilliger 
Aufgaben / Dienstleistungen dienen. Davon erfasst sind auch Aufgaben, deren Erfül-
lung Dritten überlassen wird. 

  
(2) Der Eigenbetrieb KGm sorgt für die Erbringung, einschließlich Fremdvergabe, aller mit 

der Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften im Zusammenhang stehenden 
Bauunterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sowie Dienstleistungen entsprechend 
geltenden Leistungskataloges. 

 Er übernimmt die Bauherrenfunktion für sämtliche in der Landeshauptstadt Magdeburg 
zu tätigenden Hochbauinvestitionen.  

 
(3) Im Auftrag der Landeshauptstadt Magdeburg schließt der Eigenbetrieb KGm alle Miet-, 

Leih-, Pacht-, Geschäftsbesorgungs- und ähnliche Verträge sowie Nutzungs- und Ser-
vicevereinbarungen für die in der Verwaltung und Bewirtschaftung liegenden Liegen-
schaften ab. 

 
(4) Ebenso hat der Eigenbetrieb KGm leerstehende Gebäude bis zu deren Vermarktung / 

Veräußerung oder Abbruch einschließlich Rekultivierung der Flächen zu verwalten und 
zu bewirtschaften.  

 
(5) Zweck des Eigenbetriebes ist ferner die bedarfsgerechte Versorgung der Organisati-

onseinheiten der Stadtverwaltung mit Gebäuden und Räumen und den dazugehörigen 
Grundstücken. 

Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 30 vom 14. Dezember 2018 572



S e i t e  2 | 9 
 

(6) Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung wird der Eigenbetrieb hinsichtlich der 
städtischen Liegenschaften sowie der angemieteten Gebäude in folgenden Bereichen 
tätig: 
- Finanzen, Buchhaltung, Controlling; 
- Ausschreibungen, Vergaben, Vertragsmanagement; 
- Um- und Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung, Hochbauinvestitionen; 
- Instandhaltung, Instandsetzung (Bauunterhaltung/Reparaturen); 
- Abbruchmanagement; 
- Energiemanagement; 
- Service- bzw. Bewirtschaftungsmanagement; 
- Beschaffung; 
- Umzugsmanagement;  
- Gebäudeverwaltung einschließlich der Verwaltung von Leerstandsobjekten; 
- Pflege und Unterhalt der Außenanlagen für bebaute Grundstücke. 
 

 Bei Maßnahmen, in die städtische Mittel (Zuwendungen) einfließen, ist die Leistungs-
übernahme in Form von Betreuung und Kontrolle (Prüfung und Bearbeitung von Förder-
mittelanträgen, Prüfung bautechnischer Unterlagen, Prüfung von Verwendungsnach-
weisen) durch den Eigenbetrieb erforderlich. 

 
§ 2 

Name, Sitz, Träger und Betriebsform 
 
(1) Der Eigenbetrieb führt den Namen ”Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement" 

(Eb KGm), nachfolgend Eigenbetrieb genannt. 
 
(2) Der Sitz des Eigenbetriebes ist Magdeburg. 
 
(3) Träger des Eigenbetriebes ist die Landeshauptstadt Magdeburg. 
 
(4) Der Eigenbetrieb wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich 

gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf der 
Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung betrieben. 

 
§ 3 

Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-

ne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils gülti-
gen Fassung.  

 
(2) Der Eigenbetrieb verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
(3) Mittel des Eigenbetriebes dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke des Eigenbetriebes 

verwendet werden.  
 
(4) Im Falle der Auflösung des Eigenbetriebes wird das Vermögen, soweit es den gemei-

nen Wert der eingebrachten Sach- und eingezahlten Kapitaleinlagen übersteigt, aus-
schließlich steuerbegünstigten Zwecken zugeleitet.  

 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Eigenbetriebes fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
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§ 4 
Vermögen, Stammkapital, Öffnungsklausel 

 
(1) Der Eigenbetrieb wird als Sondervermögen der Landeshauptstadt Magdeburg verwaltet 

und nachgewiesen. 
 
(2)  Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro.  
 
(3) Zum Betriebsvermögen des Eigenbetriebes gehört die betriebsnotwendige Ausstattung, 

wie Inventar an Mobiliar, Hard- und Software, Kraftfahrzeuge, geringwertige und klein-
wertige Wirtschaftsgüter. 

 
(4) Das Betriebsvermögen ist als Sondervermögen zu verwalten. Die Vorschriften der 

§§ 98, 99, 102 Abs. 2 sowie der §§ 106 bis 110, 112 und 115 KVG LSA gelten entspre-
chend. 

 
(5) Die Landeshauptstadt Magdeburg ist verpflichtet, dem Eigenbetrieb die Verwaltung und 

Bewirtschaftung für sämtliche bebaute Grundstücke mit Verwaltungsnutzung zu über-
tragen. 

 
§ 5 

Zuständigkeiten 
 
Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes sind zuständig: 

- Betriebsleitung  
- Betriebsausschuss 
- der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin 
- Stadtrat 

 
§ 6 

Zusammensetzung und Zuständigkeiten der Betriebsleitung 
 
(1) Die Betriebsleitung besteht aus dem Betriebsleiter/der Betriebsleiterin. Er/Sie wird auf 

Vorschlag des Betriebsausschusses im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister/der 
Oberbürgermeisterin durch den Stadtrat bestellt.  

 
(2) Die Bestellung kann auf 5 Jahre erfolgen. 
 
(3) Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb selbständig und in eigener Verantwortung, 

soweit nicht in den geltenden Gesetzen oder durch diese Satzung etwas anderes be-
stimmt ist. Ihr obliegt insbesondere die laufende Geschäftsführung. Im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit ist sie für die innere Organisation des Betriebes, die Wirtschaftsführung, 
die Durchführung des Rechnungswesens sowie alle sonstigen finanzwirtschaftlichen 
und administrativen Angelegenheiten im Rahmen des Wirtschaftsplanes verantwortlich. 

 
(4) Die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan, insbesondere die Aufnahme von 

Krediten sowie die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen, werden durch 
die Landeshauptstadt Magdeburg unter Beachtung der Belange der gesamten Gemein-
dewirtschaft festgelegt. 

 
(5)  Die Betriebsleitung entscheidet über Nebentätigkeitsgenehmigungen. 
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(6) Die Betriebsleitung vollzieht die Beschlüsse des Stadtrates und des Betriebsausschus-
ses. Sie hat den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin und den Betriebsaus-
schuss, in Eilfällen den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Betriebsausschusses, über 
alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes rechtzeitig zu unterrichten. Darüber 
hinaus hat die Betriebsleitung den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin und den 
Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
schriftlich zu unterrichten und auf Verlangen mündlich zu erläutern. 
 

(7) Die Betriebsleitung entscheidet insbesondere über: 
1. den Abschluss von Verträgen und die Verfügung über Vermögen des Eigenbetrie-

bes gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einem Betrag von 25.000 EUR, 
2. die Einstellung und Entlassung der bei dem Eigenbetrieb beschäftigten Angestell-

ten bis zur Entgeltgruppe 10 nach dem TVöD und übt personalrechtliche Befug-
nisse unter Beachtung der Dienstanweisung des Oberbürgermeisters/der Ober-
bürgermeisterin aus, 

3. die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen sowie Bauleistungen, in beiden Fäl-
len jedoch nur, soweit die Auftragssumme im Einzelfall 150.000 € netto nicht über-
steigt und sonstige Leistungen, insbesondere freiberufliche Leistungen (wie z. B. 
Architekten- und Ingenieurleistungen, Beraterverträge u. ä.) soweit die Auftrags-
summe im Einzelfall 100.000 € netto nicht übersteigt,  

4. Nachaufträge, wenn die Summe der Nachaufträge 15 % der Hauptauftragssumme 
überschreitet, höchstens jedoch 150.000 EUR beträgt, bei Nachaufträgen HOAI 
höchstens 100.000 EUR nicht überschreitet. Überschreiten Nachträge den vorge-
gebenen Deckungsrahmen der Maßnahme muss die Verfügung über die Delega-
tion von Entscheidungsbefugnissen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen im Vorfeld berücksichtigt werden,   

5. den Erlass und den Verzicht von Forderungen auf sonstige Ansprüche mit einem 
Wert bis zu 15.000 EUR, 

6. Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Rahmen des Vermögensplanes bis zu ei-
nem Betrag in Höhe von 50.000 EUR (Nettorechnungsbetrag), 

7. den Abschluss von außergerichtlichen und gerichtlichen Vergleichen mit einem 
Wert des Zugeständnisses bis 10.000 EUR. 

 
(8) Bei der Vergabe von Aufträgen ist die Betriebsleitung an die VOB, VOL und die VgV 

gebunden. 
 

§ 7 
Vertretungsberechtigung 

 
(1) Die Betriebsleitung vertritt die Landeshauptstadt Magdeburg im Rahmen der ihr durch 

diese Satzung zugewiesenen Aufgaben.  
 
(2) Der Betriebsleiter/die Betriebsleiterin zeichnet in den Angelegenheiten des Eigenbetrie-

bes unter dem Namen der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem klarstellenden Zusatz 
des Namens des Eigenbetriebes. 

 
(3) Der Betriebsleiter/die Betriebsleiterin kann Bedienstete in bestimmtem Umfang mit sei-

ner/ihrer Vertretung beauftragen. 
 
(4) Die Vertretungsberechtigten zeichnen in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes unter 

dem Namen der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem Zusatz des Namens des Ei-
genbetriebes in Vertretung des Betriebsleiters. 
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(5) Verpflichtungserklärungen (§ 73 KVG LSA) müssen durch den Betriebsleiter/die Be-
triebsleiterin handschriftlich unterzeichnet werden. § 73 Abs. 4 KVG LSA gilt mit der 
Maßgabe, dass die Geschäfte der laufenden Geschäftsführung den Geschäften der lau-
fenden Verwaltung gleichstehen. 
 

§ 8 
Zusammensetzung des Betriebsausschusses 

 
(1) Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes wird ein beschließender Ausschuss (Be-

triebsausschuss nach dem Eigenbetriebsgesetz) gebildet. 
 
(2) Der Betriebsausschuss besteht aus zehn Mitgliedern. Sieben Mitglieder werden nach 

Maßgabe des § 47 KVG LSA vom Stadtrat aus dessen Mitte benannt. Zwei Mitglieder 
sind beim Eigenbetrieb beschäftigte Personen. Der Oberbürgermeister/die Oberbür-
germeisterin oder ein/eine von ihm namentlich bestimmte(r) Vertreter/Vertreterin ist 
gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz stimmberechtigter Vorsitzender/stimmbe-
rechtigte Vorsitzende des Betriebsausschusses. Für den Betriebsausschuss gilt die 
Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung. 

 
(3) Die beim Eigenbetrieb beschäftigten Vertreter der Bediensteten werden durch die Per-

sonalvertretung vorgeschlagen und vom Stadtrat bestellt. Die von der Personalvertre-
tung eingereichte Vorschlagsliste umfasst mindestens zwei Vorschläge je zu bestellen-
der Person. Der Stadtrat kann die Vorschlagsliste ergänzen. 

 
(4) Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin muss Beschlüssen des Betriebsaus-

schusses widersprechen, wenn er/sie der Auffassung ist, dass diese rechtswidrig sind. 
Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin kann ihnen widersprechen, wenn 
übergeordnete Belange der Landeshauptstadt Magdeburg entgegenstehen. Der Wider-
spruch ist innerhalb von 14 Tagen schriftlich einzulegen und zu begründen. Er hat auf-
schiebende Wirkung. Die Angelegenheit ist daraufhin unverzüglich dem Stadtrat zur 
Entscheidung vorzulegen. Unbeschadet dessen richten sich die Beschlussfassung und 
das weitere Verfahren im Betriebsausschuss nach den Vorschriften des Kommunalver-
fassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. 

 
(5) Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Betriebsausschusses beratend teil. Sie 

ist auf Verlangen verpflichtet, zu den Beratungsangelegenheiten Stellung zu nehmen 
und Auskünfte zu erteilen. 

 
(6) Darüber hinaus kann der Betriebsausschuss sonstige Personen, insbesondere Sach-

verständige, zu einzelnen Tagesordnungspunkten beratend heranziehen. 
 

§ 9 
Zuständigkeiten des Betriebsausschusses 

 
(1) Der Betriebsausschuss überwacht die Geschäftsführung des Eigenbetriebes durch die 

Betriebsleitung. Er bereitet alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes vor, die der Ent-
scheidung des Stadtrates vorbehalten sind. 

  
(2) Dem Betriebsausschuss werden alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die weder 

der Beschlussfassung des Stadtrates bedürfen, noch in die Zuständigkeit des Oberbür-
germeisters/der Oberbürgermeisterin oder der Betriebsleitung fallen, zur eigenen Ent-
scheidung übertragen. 
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Der Betriebsausschuss entscheidet insbesondere über: 
1. die Erteilung der Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen, 
2. die Erteilung der Zustimmung zu Mehrausgaben für Einzelvorhaben des Vermö-

gensplans, soweit sie den Betrag von 50.000 EUR überschreiten, bis zu 250.000 
EUR (Nettorechnungsbetrag),  

3. die Beschaffung von Lieferungen und Leistungen nach VOL, VOB ab einem Auf-
tragswert von 150.000 EUR netto im Einzelfall, bei HOAI-Aufträgen soweit die Auf-
tragssumme im Einzelfall 100.000 EUR netto überschreitet, 

4. Nachaufträge, wenn die Summe der Nachaufträge 150.000 EUR überschreitet, bei 
Nachaufträgen HOAI 100.000 EUR überschreitet. Überschreiten Nachträge den 
vorgegebenen Deckungsrahmen der Maßnahme, muss die Verfügung über die 
Delegation von Entscheidungsbefugnissen zu über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vorfeld berücksichtigt werden, 

5. die Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Ziff. 7 KVG LSA, deren Vermö-
genswert den Betrag von 25.000 EUR bis zu einer Höhe von 250.000 EUR nicht 
übersteigt, 

6. den Erlass von Forderungen und den Verzicht auf sonstige Ansprüche über 
15.000 EUR bis zu einer Höhe von 75.000 EUR, 

7. den Abschluss von außergerichtlichen und gerichtlichen Vergleichen über 10.000 
EUR bis zu einer Höhe von 150.000 EUR (Wert des Zugeständnisses), 

8. den Vorschlag an den Stadtrat, den Jahresabschluss festzustellen und über die 
Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden, 

9. die Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der beim Eigenbetrieb beschäftig-
ten Angestellten ab der Entgeltgruppe 11 nach dem TVöD, ausschließlich des Be-
triebsleiters/der Betriebsleiterin, 

10. den Vorschlag des Wirtschaftsprüfers/der Wirtschaftsprüferin nach § 9 Abs. 2. Nr. 
5 Eigenbetriebsgesetz, 

11. die Entgelte. 
 

§ 10 
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin 

 
Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin nimmt die ihm/ihr gemäß Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zugewiesenen Zuständigkeiten wahr. 
 

§ 11 
Zuständigkeiten des Stadtrates 

 
(1) Der Stadtrat entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die ihm durch 

das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und das Eigenbetriebs-
gesetz oder die Hauptsatzung vorbehalten sind und die er weder auf den Betriebsaus-
schuss noch auf den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin übertragen hat. 

 
(2) Der Stadtrat kann insbesondere die Beschlussfassung über die folgenden Angelegen-

heiten nicht übertragen: 
1. den Erlass und die Änderung der Betriebssatzung; 
2. die Bestellung der Mitglieder des Betriebsausschusses; 
3. die Bestellung und Abberufung des Betriebsleiters/der Betriebsleiterin; 
4. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und die Entlastung des Be-

triebsleiters/der Betriebsleiterin sowie die Verwendung des Jahresgewinns oder 
die Behandlung des Jahresverlustes; 

5. die Verwendung der für das Wirtschaftsjahr für den Haushalt der Stadt eingeplan-
ten Finanzierungsmittel; 

6. die Entscheidung über die Führung eines Rechtsstreites von erheblicher Bedeu-
tung; 
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7. den Abschluss befristeter Miet-, Pacht- und sonstiger Nutzungsverträge, deren 
Nettoentgelt ohne Nebenkosten für die Gesamtlaufzeit 1.000.000 Euro übersteigt; 

8. die Aufnahme von Krediten;  
9. die Vergabe von Aufträgen über 

- Bauleistungen, soweit deren Wert 1.000.000 Euro netto übersteigt, 
- Liefer- und Dienstleistungen, soweit deren Wert 250.000 Euro netto übersteigt, 
- Planungs-, Architekten-, Ingenieur- u. ä. Leistungen, soweit deren Wert 

500.000 Euro netto übersteigt; 
10. die Stundung von Forderungen ab 250.000 Euro und die Niederschlagung und 

den Erlass von Forderungen ab 25.000 Euro; 
11. den Wirtschaftsplan. 

§ 12 
Aufsicht 

 
(1) Der Stadtrat ist oberste Dienstbehörde der Betriebsleitung. Der Oberbürgermeister/Die 

Oberbürgermeisterin ist oberste Dienstbehörde der sonstigen Bediensteten des Eigen-
betriebes und Dienstvorgesetzter der Betriebsleitung. Dienstvorgesetzte der sonstigen 
Bediensteten ist die Betriebsleitung. 

 
(2) Der Oberbürgermeister/Die Oberbürgermeisterin kann von der Betriebsleitung jederzeit 

Auskunft über Belange des Eigenbetriebes verlangen und nach vorheriger Anhörung 
der Betriebsleitung Weisungen erteilen, um die ordnungsgemäße Führung des Eigen-
betriebes sicherzustellen. 

 
(3) Der Oberbürgermeister/Die Oberbürgermeisterin entscheidet im Einvernehmen mit der 

Betriebsleitung über Umsetzungen von der allgemeinen Stadtverwaltung zum Eigenbe-
trieb und vom Eigenbetrieb in die allgemeine Stadtverwaltung. 

 
§ 13 

Personalangelegenheiten 
 
Die durch Gesetz oder Dienstvereinbarungen vorgesehenen Mitwirkungs- bzw. Mitbestim-
mungsrechte der Personalvertretung bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unbe-
rührt. 
 

§ 14 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

 
(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgen nach 

den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches. 
 
(2) Der Eigenbetrieb wird nach den Grundsätzen eines sparsam wirtschaftenden und leis-

tungsfähigen Betriebes unter Beachtung der Aufgabenstellung geführt. Der Eigenbe-
trieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchfüh-
rung.   

 
(3) Sämtliche Zweige des Rechnungswesens des Eigenbetriebes (Wirtschaftsplan, Buch-

führung, Kostenrechnung, Jahresabschluss, Lagebericht) werden zusammengefasst 
verwaltet.  
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§ 15 
Wirtschafts- und Finanzplan 

 
(1) Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Landeshauptstadt Magdeburg. 
 
(2) Der Wirtschaftsplan (§ 16 Eigenbetriebsgesetz) ist rechtzeitig vor Beginn des Wirt-

schaftsjahres von dem/der Betriebsleiter/Betriebsleiterin aufzustellen und über den 
Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin dem Betriebsausschuss vorzulegen, der 
ihn mit dem Beratungsergebnis an den Stadtrat zur Beschlussfassung weiterleitet. Der 
Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellen-
übersicht und ist dem Haushaltsplan der Landeshauptstadt Magdeburg beizufügen. 

 
(3) Die Betriebsleitung stellt den Finanzplan (§ 17 Eigenbetriebsgesetz) auf und legt ihn 

gleichzeitig mit dem Wirtschaftsplan über den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeis-
terin dem Betriebsausschuss vor. Der Finanzplan ist dem Stadtrat zur Kenntnis zu ge-
ben. 

 
(4) Ein Nachtragswirtschaftsplan ist aufzustellen, wenn im Laufe des Wirtschaftsjahres er-

folgsgefährdende Mehraufwendungen und/oder Mindererträge im Erfolgsplan und/oder 
erhebliche Mehrausgaben und/oder Mindereinnahmen im Vermögensplan auftreten 
und/oder weitere Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan erforderlich wer-
den. Erfolgsgefährdung tritt ein, wenn sich das Ergebnis des Wirtschaftsplanes erheb-
lich verschlechtert. 

 
(5) Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsaus-

schusses, sofern sie nicht unabweisbar sind. Gleiches gilt für Mehrausgaben des Ver-
mögensplanes, die für einzelne Vorhaben erheblich sind. 

 
(6) Bei der Ausführung der Wirtschaftspläne hat die Betriebsleitung darauf zu achten, dass 

durch wirtschaftliche Betriebsführung der durch den Betriebsausschuss bestätigte Zu-
schussbedarf möglichst geringgehalten wird. Eine absehbare Überschreitung des Zu-
schussbedarfes ist unverzüglich gemäß § 5 Abs. 5 Satz 2 und 3 dieser Satzung dem 
Oberbürgermeister/der Oberbürgermeisterin sowie dem Betriebsausschuss anzuzei-
gen. 

§ 16 
Kassenführung und -prüfung, Jahresabschluss  

 
(1) Der Eigenbetrieb führt seine Kasse als verbundene Sonderkasse. Für die Kasse des 

Eigenbetriebes gelten die Vorschriften der Gemeindekassenverordnung (GemKVO), 
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 
(2) Die Kassenaufsicht bei verbundener Sonderkasse obliegt dem Oberbürgermeister/der 

Oberbürgermeisterin. Er/Sie kann die ihm/ihr obliegende Kassenaufsicht an einen Kas-
senaufsichtsbeamten/eine Kassenaufsichtsbeamtin delegieren, der/die nicht Kassen-
verwalter/Kassenverwalterin sein darf. 

 
(3) Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres hat die Betriebsleitung einen aus der 

Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresab-
schluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. 
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(4) Die Erstellung des Lageberichtes erfolgt nach Maßgabe des § 289 HGB. Im Lagebe-
richt ist auch einzugehen auf: 
1. die Änderung im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und 

grundstücksgleichen Rechte, 
2. die Änderung in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten 

Anlagen, 
3. den Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben, 
4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe 

von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen, 
5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im 

Vergleich mit dem Vorjahr, 
6. die Ertragslage, 
7. den Personalaufwand mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung 

der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Entgelte, Vergütungen, 
sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ein-
schließlich der Beihilfen und der sonstigen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr. 

 
(5) Jahresabschluss und Lagebericht sind innerhalb von drei Monaten nach Ende des Wirt-

schaftsjahres aufzustellen und dem Oberbürgermeister/der Oberbürgermeisterin vorzu-
legen. Der Oberbürgermeister/Die Oberbürgermeisterin leitet die Unterlagen unverzüg-
lich an das Rechnungsprüfungsamt weiter.  

 
(6) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach Maßgabe § 142 KVG LSA.  
 
(7) Nach Abschluss der Jahresabschlussprüfung hat der Oberbürgermeister/die Oberbür-

germeisterin den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem Bericht 
über die Jahresabschlussprüfung zunächst dem Betriebsausschuss sowie dem Aus-
schuss für Rechnungsprüfung zur Vorberatung und sodann mit dem Ergebnis der Vor-
beratung dem Stadtrat zur Feststellung zuzuleiten. 

 
§ 17 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für den Eigenbetrieb 
Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg vom 16. Oktober 
2017 (veröffentlicht im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 29 vom 24. No-
vember 2017, Seite 725) außer Kraft. 

 
Ausfertigungsvermerk 

 
„Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der Ver-
öffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates 
der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Satzungsverfahrens wird bestätigt.“ 
 
Magdeburg, den 28.11.2018 
 
 
 
Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister       Dienstsiegel 
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Satzung des Eigenbetriebes „Stadtgarten und Friedhöfe“ 
 
 

Präambel 
 

Aufgrund der §§ 5, 8 und 128 in Verbindung mit 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (KVG LSA, GVBl. LSA 2014 S. 288, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166) und § 4 
des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebs-
gesetz-EigBG) vom 24.03.1997 (GVBl. LSA 1997 S. 446), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Magdeburg am 01.11.2018 mit Beschluss-Nr. 2153-060(VI)18 folgende Neufassung der Sat-
zung des Eigenbetriebes „Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg“ (Amtsblatt vom 31. Juli 
2015 Nr. 23 Seite 382) beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand des Eigenbetriebes 

 
(1) Der Eigenbetrieb wird innerhalb der Landeshauptstadt Magdeburg als organisatorisch, 

verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) auf der Grundlage der gesetzlichen 
Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung geführt. 
 

(2) Zweck des Eigenbetriebes ist  
 
1. die Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns einschließlich der 

Wahrnehmung der Verkehrssicherheitspflicht entsprechend der in Anlage 1, 2 und 
3, welche Bestandteil dieser Satzung sind, aufgeführten Liegenschaften, 

2. Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Bestattungsleistungen, 

3. der Betrieb des Krematoriums der Landeshauptstadt Magdeburg, 

4. Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewalt-
herrschaft. 

 
(3) Der Eigenbetrieb kann darüber hinaus seine betriebszweckfördernden und ihn wirt-

schaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. 
 
            

§ 2 
Name des Eigenbetriebes 

 
Der Eigenbetrieb führt den Namen  
 

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg – SFM - 
 
 

§ 3 
Stammkapital 

 
Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 6.000.000 EUR. 
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§ 4 

Zuständigkeiten 
 
Zuständig für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes sind: 
 
- Betriebsleitung 
- Betriebsausschuss 
- der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin 
- Stadtrat 
 
 

§ 5 
Zusammensetzung und Zuständigkeit der Betriebsleitung 

 
(1) Die Betriebsleitung besteht aus dem Betriebsleiter/der Betriebsleiterin, der/die auf 

Vorschlag des Betriebsausschusses im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeis-
ter/der Oberbürgermeisterin vom Stadtrat bestellt wird. 

 
(2) Die Bestellung der Betriebsleitung kann auf 5 Jahre erfolgen. 

 
(3) Die Betriebsleitung stellt den Wirtschafts- und Finanzplan sowie den Jahresab-

schluss und den Lagebericht auf. 
 

(4) Der Betriebsleitung obliegt die Betriebsführung nach kaufmännischen Grundsätzen. 
Sie leitet den Eigenbetrieb aufgrund der gesetzlichen Vorschriften, dieser Satzung, 
der Beschlüsse des Stadtrates und des Betriebsausschusses selbständig in eigener 
Verantwortung und vertritt die Landeshauptstadt Magdeburg in den Angelegenheiten 
des Eigenbetriebes. Dazu gehören der Vollzug des Wirtschaftsplanes, der Einsatz 
des Personals, die laufenden Personalangelegenheiten, die Verhandlungen mit Drit-
ten sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlich-
keit des Betriebes notwendig sind. 
Die Betriebsleitung zeichnet in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes unter dem 
Namen der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem klarstellenden Zusatz des Na-
mens des Eigenbetriebes. 
 
Die Betriebsleitung kann Bedienstete in bestimmtem Umfang mit ihrer Vertretung 
beauftragen.  
 
Die Vertretungsberechtigten zeichnen in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes 
unter dem Namen der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem klarstellenden Zusatz 
des Namens des Eigenbetriebes in Vertretung der Betriebsleitung. 

 
(5) Die Betriebsleitung hat den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin und den Be-

triebsausschuss mindestens vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unter-
richten. 
 
Darüber hinaus hat die Betriebsleitung den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeis-
terin über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes sowie über Angele-
genheiten, die die Finanzwirtschaft der Landeshauptstadt Magdeburg berühren, 
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 
 

(6) Die Betriebsleitung erstellt die erforderlichen Vorlagen und Beschlussvorschläge für 
den Betriebsausschuss und den Stadtrat im Auftrag des Oberbürgermeisters/der 
Oberbürgermeisterin. 

Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 30 vom 14. Dezember 2018 582



 

3 

 
(7) Die Betriebsleitung entscheidet insbesondere über: 

 
1. den Abschluss von Verträgen und die Verfügung von Vermögen des Eigenbe-

triebes gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 Kommunalverfassungsgesetz LSA bis zu einem 
Betrag von 25.000 EUR, 

2. die Einstellung und Entlassung der bei dem Eigenbetrieb Beschäftigten bis zur 
Entgeltgruppe 10 (TVöD) und übt personalrechtliche Befugnisse unter Beachtung 
der städtischen Dienstanweisung aus, 

3. die Beschaffung von Lieferungen und Leistungen nach VOL, VOB, VgV und HO-
AI im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes bis zu einem Wert des Ge-
samtgegenstandes im Einzelfall bis 100.000 EUR, 

4. den Erlass und den Verzicht von Forderungen auf sonstige Ansprüche mit einem 
Wert bis zu 15.000 EUR, 

5. Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Rahmen des Vermögensplanes bis zu ei-
nem Betrag in Höhe von 50.000 EUR (Nettorechnungsbetrag), 

6. den Abschluss von außergerichtlichen und gerichtlichen Vergleichen mit einem 
Wert des Zugeständnisses bis 10.000 EUR. 

 
 

§ 6 
 

Zusammensetzung des Betriebsausschusses 
 

(1) Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes wird ein beschließender Ausschuss (Be-
triebsausschuss im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes) gebildet. Der Betriebsaus-
schuss besteht aus 9 Mitgliedern. 6 Mitglieder werden nach den Regelungen des 
Kommunalverfassungsgesetzes zur Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse 
vom Stadtrat aus dessen Mitte benannt. 2 Mitglieder sind beim Eigenbetrieb beschäf-
tigte Personen.  
Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin oder eine von ihm/ihr namentlich be-
stimmte Vertretungsperson ist gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz stimmberech-
tigtes Mitglied und zugleich Vorsitz des Betriebsausschusses.  

 
(2) Die Zahl der Vertreter der Beschäftigten im Betriebsausschuss beträgt zwei. Die Be-

schäftigtenvertretung sowie deren Stellvertretung im Verhinderungsfall werden durch 
die Personalvertretung vorgeschlagen und vom Stadtrat für die Dauer der jeweiligen 
Wahlperiode bestellt.  

 
(3) Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Betriebsausschusses mit beratender 

Stimme teil. Sie ist auf Verlangen verpflichtet, zu den Beratungsgegenständen Stel-
lung zu nehmen und Auskünfte zu erteilen. 
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§ 7 

 
Zuständigkeit des Betriebsausschusses 

 
(1) Der Betriebsausschuss überwacht die von der Betriebsleitung vorgenommene Ge-

schäftsführung des Eigenbetriebes. Er bereitet alle Angelegenheiten des Eigenbe-
triebes nach den gesetzlichen Vorschriften sowie nach der Eigenbetriebssatzung er-
forderlichen Beschlüsse des Stadtrates vor, die der Entscheidung des Stadtrates vor-
behalten sind. Er ist von der Betriebsleitung und von dem Oberbürgermeister/der 
Oberbürgermeisterin über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes zu un-
terrichten. 

 
(2) Der Betriebsausschuss entscheidet insbesondere über: 

 
1. die Erteilung der Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen, 
 
2. die Erteilung der Zustimmung zu Mehrausgaben für Einzelvorhaben des Vermö-

gensplanes, soweit sie den Betrag von 50.000 EUR überschreiten bis zu 250.000 
EUR (Nettorechnungsbetrag), 
 

3. die Beschaffung von Lieferungen und Leistungen nach VOL, VOB, VgV und HOAI 
im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes, wenn der Gesamtgegenstand im 
Einzelfall den Betrag von 100.000 EUR überschreitet und den Betrag von 500.000 
EUR nicht übersteigt, 

 
4. die Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA, deren Vermö-

genswert den Betrag von 25.000 EUR bis zu einer Höhe von 250.000 EUR nicht    
übersteigt, 

 
5. den Erlass von Forderungen und den Verzicht auf sonstige Ansprüche über 

15.000 EUR bis zu einer Höhe von 75.000 EUR, 
 

6. den Abschluss von außergerichtlichen und gerichtlichen Vergleichen über 10.000 
EUR bis zu einer Höhe von 150.000 EUR (Wert des Zugeständnisses), 

 
7. den Vorschlag an den Stadtrat, den Jahresabschluss festzustellen und über die 

Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden, 
 

8. die Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der beim Eigenbetrieb Beschäf-
tigten ab der Entgeltgruppe 11 (TVöD), ausschließlich der Betriebsleitung, 

 
(3) Bei Eilbedürftigkeit gilt § 65 Abs. 4 KVG LSA entsprechend. 
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§ 8 

Zuständigkeit des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin 
 

Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin ist oberste Dienstbehörde der sonstigen 
Bediensteten des Eigenbetriebes und Dienstvorgesetzter/Dienstvorgesetzte der Eigenbe-
triebsleitung. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes und 
des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. 
 

§ 9 
 

Zuständigkeit des Stadtrates 
 
(1.) Der Stadtrat entscheidet über alle Angelegenheiten, die ihm durch das Kommunalver-

fassungsgesetz und das Eigenbetriebsgesetz oder die Hauptsatzung vorbehalten sind 
und die er weder auf den Betriebsausschuss noch auf den Oberbürgermeister/die Ober-
bürgermeisterin übertragen hat. 

 
(2.) Der Stadtrat beschließt insbesondere über: 
 

a. den Erlass und die Änderung der Betriebssatzung, 

b. die Bestellung der Mitglieder des Betriebsausschusses, 

c. die Bestellung und Abberufung der Eigenbetriebsleitung, 

d. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und die Entlastung des Betriebslei-
ters/der Betriebsleiterin sowie die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behand-
lung des Jahresverlustes, 

e. die Rückzahlung von Eigenkapital, gemäß § 13 (3) EigBG, 

f. die Entscheidung über die Führung eines Rechtsstreites von erheblicher Bedeutung, 

g. Gebühren und Entgelte auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KAG) und spezifischer Satzungen, 

h. den Wirtschaftsplan. 

 
 

 
§ 10 

Personalangelegenheiten 
 

Die durch Gesetz oder Dienstvereinbarungen vorgesehenen Mitwirkungs- bzw. Mitbestim-
mungsrechte der Personalvertretung bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unbe-
rührt. 
 
 

§ 11 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgen auf der Grundlage 
der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches. 
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§ 12 

Wirtschafts- und Finanzplan 
 

(1) Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Haushaltsjahr der Landeshauptstadt 
Magdeburg. 

 
(2) Der Wirtschaftsplan ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres von der Betriebslei-

tung aufzustellen und über den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin dem Be-
triebsausschuss vorzulegen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Stadtrat zur 
Beschlussfassung weiterleitet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem 
Vermögensplan und der Stellenübersicht. 

 
(3) Die Betriebsleitung stellt den Finanzplan auf und legt ihn gleichzeitig mit dem Wirt-

schaftsplan über den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin dem Betriebsaus-
schuss und dem Stadtrat zur Kenntnis vor. 

 
(4) Wirtschafts- und Finanzplan sind Teil der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt 

Magdeburg und sind dieser beizufügen.  
 
(5) Bei der Ausführung der Wirtschaftspläne hat die Betriebsleitung darauf zu achten, dass 

durch wirtschaftliche Betriebsführung der durch den Betriebsausschuss bestätigte Zu-
schussbedarf möglichst gering gehalten wird. Eine absehbare Überschreitung des Zu-
schussbedarfes ist unverzüglich gemäß § 5 Abs. 5 dieser Satzung dem Oberbürger-
meister/der Oberbürgermeisterin sowie dem Betriebsausschuss anzuzeigen. 

 
 

§ 13 
Kassenführung und -prüfung, Jahresabschluss 

 
(1) Der Eigenbetrieb führt seine Kasse als verbundene Sonderkasse. Für die Kasse des 

Eigenbetriebes gelten die Vorschriften der Gemeindekassenverordnung (GemKVO), 
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 
(2) Die Kassenaufsicht bei verbundener Sonderkasse obliegt dem Oberbürgermeister/der 

Oberbürgermeisterin. Er/Sie kann die ihm/ihr obliegende Kassenaufsicht an einen Kas-
senaufsichtsbeamten/eine Kassenaufsichtsbeamtin delegieren, der nicht Kassenver-
walter/die nicht Kassenverwalterin sein darf. 

 
(3) Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres hat die Betriebsleitung einen aus der 

Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresab-
schluss sowie den Lagebericht aufzustellen. 

 
(4) Die Erstellung des Lageberichtes erfolgt nach Maßgabe des § 289 HGB. Im Lagebe-

richt ist auch einzugehen auf: 
 

1. die Änderung im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und 
grundstücksgleichen Rechte, 

2. die Änderung in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten 
Anlagen, 

3. den Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben, 

4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von 
Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen, 
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5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im 
Vergleich mit dem Vorjahr, 

6. die Ertragslage, 

7. den Personalaufwand mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der 
Belegschaft unter Angabe der Gesamtsumme der Entgelte, Vergütungen, soziale 
Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der 
Beihilfen und der sonstigen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr. 

 
(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum Ablauf von vier Monaten nach 

Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und dem Oberbür-
germeister/der Oberbürgermeisterin zur unverzüglichen Weiterleitung an das Rech-
nungsprüfungsamt vorzulegen.  

 
(6) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach Maßgabe des § 142 KVG LSA. 
 
(7) Nach Abschluss der Jahresabschlussprüfung hat der Oberbürgermeister/die Oberbür-

germeisterin den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem Bericht 
über die Jahresabschlussprüfung zunächst dem Betriebsausschuss sowie dem Aus-
schuss über Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling zur Vorberatung und so-
dann mit den Ergebnissen der Vorberatung dem Stadtrat zur Feststellung zuzuleiten.  

 
 

§ 14 
In-Kraft-Treten 

 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Eigenbetriebes „Stadtgarten und Friedhöfe Magde-

burg“ vom 06.03.2010 (veröffentlicht im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg 
Nr. 09 vom 05.03.2010) zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung zur Eigenbe-
triebssatzung vom 01.08.2015 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 23 vom 31.07.2015) au-
ßer Kraft. 

 
 
 

Ausfertigungsvermerk 
 
„Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der Ver-
öffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates 
der Landeshauptstadt Magdeburg sowie des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfah-
rens wird bestätigt.“ 
 
 
 
Magdeburg, 22.11.2018 
 
 
 
Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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Satzung des Eigenbetriebes 

„Theater Magdeburg“ 
 
Aufgrund der §§ 5, 8 und 128 i.V.m. § 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, 
Seite 288), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunal-
verfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22. Juni 
2018 (GVBl LSA vom 29. Juni 2018, Seite 166) und § 4 des Gesetzes über die kom-
munalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz-EigBG LSA) 
vom 24. März 1997 (GVBl. LSA 1997 S. 446), zuletzt geändert durch Art. 6 des Ge-
setzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunal-
rechtlicher Vorschriften vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA vom 29. Juni 2018 Seite 166, 
179) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am 01.11.2018 mit Be-
schluss-Nr. 2144-060(VI)18 folgende Satzung für den Eigenbetrieb „Theater Magde-
burg“ beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand des Eigenbetriebes 

 
(1) Das „Theater Magdeburg“ wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und 

finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit (Eigenbetrieb) nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen, 
insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt, den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe im 
Land Sachsen-Anhalt sowie den Bestimmungen dieser Satzung geführt. 
Das „Theater Magdeburg“ ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der 
Landeshauptstadt zu verwalten und nachzuweisen. 

 
(2) Das „Theater Magdeburg“ ist ein Mehrspartentheater. 

 
Es umfasst folgende Sparten: 
 Magdeburgische Philharmonie, 
 Oper Magdeburg (Oper, Operette, Musical) 
 Ballett Magdeburg, 
 Schauspiel Magdeburg, 
 Theater für junge Zuschauer Magdeburg (alle Genres). 

 
(3) Stammspielstätte des „Theaters Magdeburg“ sind: 

 Opernhaus am Universitätsplatz, Universitätsplatz 9, 30104 Magdeburg 
 Schauspielhaus am Friedensplatz, Otto-von-Guericke-Straße 64, 39104 

Magdeburg 
 

(4) Dem „Theater Magdeburg“ betrieblich zugeordnet sind die Zentralen Thea-
terwerkstätten (Dekorations- und Kostümwerkstätten) der Landeshauptstadt 
Magdeburg, Rogätzer Straße 31/32, 39106 Magdeburg. 

 
(5) Zweck des „Theaters Magdeburg“ als überregional ausstrahlende Kulturein-

richtung der Landeshauptstadt ist die Pflege und die Förderung der Kultur 
durch den Betrieb und die Bewirtschaftung eines Mehrspartentheaters für 
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Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des 
Konzertwesens. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische 
Veranstaltungen in der Landeshauptstadt Magdeburg. 

 
(6) Im Rahmen der Zweckbestimmung kann das „Theater Magdeburg“ auch 

Gastspiele an anderen Orten durchführen. 
 

(7) Die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die 
Zweckbestimmung des Eigenbetriebes fördern und unterstützen und wirt-
schaftlich mit ihm zusammenhängen ist möglich. 

 
(8) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das „Theater Magdeburg“ mit anderen 

Einrichtungen oder Unternehmen zusammenarbeiten (z. B. im Rahmen von 
Kooperationen oder Ko-Produktionen) 

 
 

§ 2 
Name des Eigenbetriebes 

 
(1) Der Eigenbetrieb führt den Namen „Theater Magdeburg“. 
 
(2) Das „Theater Magdeburg“ hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Magde-

burg. 
 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
(1) Das „Theater Magdeburg“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-

zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

 
(2) Das „Theater Magdeburg“ ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Im Falle der Aufgabenerfüllung durch Verpflich-
tung Dritter ist die Gemeinnützigkeit zu gewährleisten 

 
(3) Mittel des „Theaters Magdeburg“ und Mittel, welche dem „Theater Magde-

burg“ von dritter Seite zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. 

 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des „Theater Magde-

burg“ fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt 
werden. 

 
(5) Im Rahmen seiner Gemeinnützigkeit ist das „Theater Magdeburg“ nach 

kaufmännischen und wirtschaftlichen Grundsätzen zu führen.  
 

(6) Bei Auflösung des Eigenbetriebes oder bei Wegfall seines satzungsgemäßen 
Zweckes hat die Landeshauptstadt Magdeburg dessen Vermögen, soweit es 
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den Wert der Sach- und Kapitaleinlagen übersteigt, ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke der Landeshauptstadt Magdeburg zu verwenden. 

 
§ 4 

Stammkapital 
 
Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 500.000 EUR. 
 
 

§ 5 
Zuständigkeiten 

 
Zuständig für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes sind: 
 
- Betriebsleitung (Theaterleitung) 
- Betriebsausschuss (Theaterausschuss) 
- der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin 
- Stadtrat 
 
 

§ 6 
Betriebsleitung 

 
(1) Die Betriebsleitung führt die Bezeichnung „Theaterleitung“. Sie wird auf Vor-

schlag des Betriebsausschusses im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeis-
ter/der Oberbürgermeisterin durch den Stadtrat bestimmt. Die Bestellung der 
Betriebsleitung kann auf 5 Jahre erfolgen. 

 
(2) Die Betriebsleitung besteht aus einem Betriebsleiter/Betriebsleiterin mit der 

Bezeichnung „Generalintendant/Generalintendantin“ 
 
 

§ 7 
Aufgaben der Betriebsleitung 

 
(1) Die Betriebsleitung hat die Gesamtleitung des Eigenbetriebes inne und reprä-

sentiert das „Theater Magdeburg“ nach außen. Die Betriebsleitung leitet das 
„Theater Magdeburg“ selbständig und in eigener Verantwortung, soweit nicht 
durch die geltenden Gesetze oder durch diese Satzung etwas anders be-
stimmt ist. 

 
(2) Die Betriebsleitung ist die künstlerische Gesamtleitung des „Theaters Magde-

burg“. Die Betriebsleitung ist insbesondere für die künstlerische Konzeption 
des Repertoires, für die Spielplanung sowie für alle künstlerischen Produkti-
onsprozesse verantwortlich. Die Betriebsleitung entscheidet eigenständig im 
Rahmen des Wirtschaftsplanes über das Engagement von Gastkünstlern und 
Gastkünstlerinnen. 

 
(3) Die Betriebsleitung verfügt über die Personalhoheit im Hinblick auf sämtliche 

Beschäftigte (Beschäftigte in den Tarifen TVöD, TVK, NV-Bühne) des „Thea-
ters Magdeburg“. Die Betriebsleitung ist direkter Dienstvorgesetz-
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ter/Dienstvorgesetzte der Beschäftigten des „Theaters Magdeburg“. Entspre-
chend der Personalhoheit trägt die Betriebsleitung die Gesamtverantwortung 
für die Personalbewirtschaftung und Personalbetreuung aller Beschäftigten 
des „Theaters Magdeburg“. Die Betriebsleitung ist zuständig für die Einstel-
lung, Eingruppierung und Entlassung sämtlicher Beschäftigten des „Theaters 
Magdeburg“. Der Betriebsleitung obliegt die Begründung, Beendigung, Ände-
rung und Nichtverlängerung von Dienst- und Arbeitsverträgen gemäß den Ta-
rifen TVöD, TVK und NV-Bühne sowie die Wahrnehmung der personalrechtli-
chen Befugnisse gegenüber den Beschäftigten des „Theaters Magdeburg“.  

 
(4) Der Betriebsleitung obliegt die laufende Geschäftsführung. Die Betriebsleitung 

ist für die innere Organisation des Betriebes, das strategische Vertriebskon-
zept (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit) die Wirtschaftsführung, die Durch-
führung des Rechnungswesens sowie alle sonstigen finanzwirtschaftlichen 
und administrativen Angelegenheiten im Rahmen des Wirtschaftsplanes ver-
antwortlich. Die Betriebsleitung entscheidet insbesondere über 

 
1. Mehrausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, soweit sie 

den Betrag von 50.000 EUR (Nettorechnungsbetrag) nicht übersteigen, 
2. die Beschaffung von Lieferungen und Leistungen nach VOL, VOB, VgV  

und HOAI im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes, soweit der 
Gesamtgegenstandes im Einzelfall den Betrag von 100.000 EUR nicht 
überschreitet, 

3. den Abschluss von Verträgen im Rahmen des genehmigten Wirt-
schaftsplanes, soweit der Vertragsgegenstand  im Einzelfall den Betrag 
von 100.000 EUR nicht überschreitet, 

4. Rechtsgeschäfte im Sinne von  § 45 Abs. 2 Nr. 7 Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, deren Vermögenswert den 
Betrag von 50.000 EUR nicht überschreitet, 

5. den Erlass von Forderungen und Verzicht auf sonstige Ansprüche bis 
zu einer Höhe von 10.000 EUR, 

6. den Abschluss von außergerichtlichen und gerichtlichen Vergleichen 
mit einem Wert des Zugeständnisses bis zu einer Höhe von 50.000 
EUR. 
 

(5) Die Betriebsleitung erstellt die erforderlichen Vorlagen und Beschlussvor-
schläge für den Betriebsausschuss und den Stadtrat im Auftrage des Ober-
bürgermeisters/der Oberbürgermeisterin. 

 
(6) Die Betriebsleitung vollzieht die Beschlüsse des Stadtrates und des Betriebs-

ausschusses. 
 

(7) Die Betriebsleitung hat den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin und 
den Betriebsausschuss mindestens vierteljährlich über die Entwicklung der Er-
träge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes 
schriftlich zu unterrichten. Darüber hinaus hat die Betriebsleitung den Ober-
bürgermeister/die Oberbürgermeisterin über alle wichtigen Angelegenheiten, 
die die Finanzwirtschaft der Landeshauptstadt Magdeburg berühren, rechtzei-
tig in Kenntnis zu setzen. 
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§ 8 
Vertretungsberechtigung 

 
(1) Die Betriebsleitung vertritt die Landeshauptstadt Magdeburg im Rahmen der 

ihr durch diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. 
 
(2) Die Betriebsleitung kann ferner ihre Vertretungsbefugnisse für bestimmte 

Sachgebiete für einzelne Angelegenheiten auf den Verwaltungsdirektor//die 
Verwaltungsdirektorin oder andere Beschäftigte des „Theaters Magdeburg“ 
übertragen; in einzelnen Fällen kann sie rechtsgeschäftliche Vollmacht ertei-
len. Die Vertretungsberechtigten zeichnen unter dem Namen „Landeshaupt-
stadt Magdeburg, Eigenbetrieb „Theater Magdeburg“. 

 
(3) Verpflichtungsgeschäfte (§ 73 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt) müssen durch die Betriebsleitung handschriftlich unterzeich-
net werden. § 73 Abs. 4 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt gilt mit der Maßgabe, dass die Geschäfte der laufenden Betriebsfüh-
rung den Geschäften der laufenden Verwaltung gleichstehen. 

 
 

§ 9 
 Betriebsausschuss 

 
(1) Der Betriebsausschuss führt die Bezeichnung „Theaterausschuss“. Der Be-

triebsausschuss wird als beschließender Ausschuss gemäß § 8 Abs. 1 Ei-
genbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt für die Angelegenheiten des 
Eigenbetriebes „Theater Magdeburg“ vom Stadtrat gebildet. 

 
(2) Der Betriebsausschuss besteht aus zehn Mitgliedern. Sieben Mitglieder wer-

den nach Maßgabe des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt vom Stadtrat aus dessen Mitte gewählt.  
Zwei Mitglieder sind beim Eigenbetrieb beschäftigte Personen. Die Beschäf-
tigtenvertreter/Beschäftigtenvertreterinnen können sich im Verhinderungsfall 
jeweils durch einen anderen durch den Stadtrat bestimmten Beschäftigtenver-
treter/Beschäftigtenvertreterinnen vertreten lassen. Der Stadtrat bestellt die 
Vertreter/Vertreterinnen der Beschäftigten bzw. deren Stellvertre-
ter/Stellvertreterinnen auf Vorschlag der Personalvertretung für die Dauer der 
jeweiligen Wahlperiode. 
Den Vorsitz des Betriebsausschusses führt (als zehntes Mitglied) der Ober-
bürgermeister/die Oberbürgermeisterin bzw. ein von ihm namentlich bestimm-
ter Vertreter/Vertreterin. 

 
(3) Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Betriebsausschusses mit be-

ratender Stimme teil. Sie ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, zu den 
Beratungsgegenständen Stellung zu nehmen und Auskünfte zu erteilen. 
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§ 10 
Aufgaben des Betriebsausschusses 

 
(1) Der Betriebsausschuss bereitet alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes 

„Theater Magdeburg“ vor, die der Entscheidung des Stadtrates vorbehalten 
sind. Er überwacht die Geschäftsführung des „Theaters Magdeburg“ durch die 
Betriebsleitung.  

 
(2) Soweit nicht der Stadtrat oder die Betriebsleitung zuständig sind, entscheidet 

der Betriebsausschuss. 
 

(3) Insbesondere über folgende Angelegenheiten  des „Theaters Magdeburg“ 
entscheidet  der Betriebsausschuss: 

 
1. Festsetzung der Benutzungsentgelte auf Vorschlag der Betriebsleitung, 
2. Erteilung der Zustimmung zu Mehrausgaben für Einzelvorhaben des Ver-

mögensplanes, soweit sie den Betrag von 50.000 EUR überschreiten bis 
zu einer Höhe von 250.000 EUR (Nettorechnungsbetrag), 

3. die Beschaffung von Lieferungen und Leistungen nach VOL, VOB, VgV 
und HOAI im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes, soweit der Ge-
samtgegenstand im Einzelfall den Betrag von 100.000 EUR überschreitet, 
bis zu einer Höhe von 500.000 EUR, 

4. Rechtsgeschäfte im Sinne von § 45 Abs. 2 Ziff. 7 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt, deren Vermögenswert den Betrag von 
50.000 EUR überschreitet bis zu einer Höhe von 100.000 EUR,  

5. Erlass von Forderungen und Verzicht auf sonstige Ansprüche über 10.000 
EUR, bis zu einer Höhe von 50.000 EUR, 

6. Abschluss von außergerichtlichen und gerichtlichen Vergleichen mit einem 
Wert  des Zugeständnisses höher als 50.000 EUR bis zu einer Höhe von 
150.000 EUR, sofern die Angelegenheit für die Stadt nicht von erheblicher 
Bedeutung ist, 

7. Vorschlag an den Stadtrat, den Jahresabschluss festzustellen und über die 
Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden, 

8. Vorschlag des Wirtschaftsprüfers/der Wirtschaftsprüferin nach § 9 Abs. 2 
Nr. 5 Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, 

9. sonstige wichtige Angelegenheiten des Eigenbetriebes. 
 

(4) Bei Eilbedürftigkeit gilt § 65 Abs. 4 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt entsprechend. 

 
(5) Das Saisonrepertoire ist dem Betriebsausschuss durch die Betriebsleitung 

rechtzeitig zur Kenntnis zu geben. 
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§ 11 
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin 

 
Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin ist oberste Dienstbehörde der sons-
tigen Beschäftigten des „Theaters Magdeburg“ und Dienstvorgesetz-
ter/Dienstvorgesetzte der Betriebsleitung. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 
Kommunalverfassungsgesetzes und des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt. 
 
 

§ 12 
Zuständigkeit des Stadtrates 

 
(1) Der Stadtrat entscheidet über alle Angelegenheiten, die ihm durch das Kom-

munalverfassungsgesetz und das Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt oder die Hauptsatzung vorbehalten sind und die er weder auf den Be-
triebsausschuss noch auf den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin 
übertragen hat. 

 
(2) Der Stadtrat beschließt insbesondere über: 

 
1. den Erlass und die Änderung der Betriebssatzung, 
2. die Bestellung der Mitglieder des Betriebsausschusses, 
3. die Bestellung der Betriebsleitung, 
4. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Entlastung der Be-

triebsleitung sowie die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behand-
lung des Jahresverlustes, 

5. die Rückzahlung von Eigenkapital, 
6. den Wirtschaftsplan, 
7. die Einführung neuer Geschäftszweige bzw. Sparten sowie deren Aufgabe. 

 
 

§ 13 
Betriebsgebäude und Betriebseinrichtungen 

 
(1) Die Landeshauptstadt Magdeburg stellt dem „Theater Magdeburg“ das 

Opernhaus Magdeburg und das Schauspielhaus Magdeburg als spielbereite 
Häuser auf der Grundlage einer entsprechenden Nutzungsvereinbarung zur 
Verfügung. Ebenfalls werden dem „Theater Magdeburg“ die Zentralen Thea-
terwerkstätten als funktionsfähige Dekorations- und Kostümwerkstätten mittels 
entsprechender Nutzungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. 

 
(2) Die Gebäudebewirtschaftung und das Gebäudemanagement werden dem 

„Theater Magdeburg“ zugewiesen. Die hierfür erforderlichen Mittel sind Be-
standteil des Betriebskostenzuschusses an das „Theater Magdeburg“. 

 
(3) Sämtliche Verpflichtungen zur Instandhaltung und für Reparaturen im Rahmen 

des Sondervermögens und der Gebäude obliegen dem „Theater Magdeburg“. 
Hierfür werden dem „Theater Magdeburg“ durch die Landeshauptstadt Mag-
deburg Zuschüsse gewährt. Diese Zuschüsse orientieren sich an der Summe 
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der jährlichen Abschreibungen des aktivierten Anlagevermögens und der not-
wendigen Instandhaltung hinsichtlich der Gebäude. 

 
§ 14 

Personalangelegenheiten 
 

Die durch Gesetz oder Dienstvereinbarungen vorgesehenen Mitwirkungs- bzw. Mit-
bestimmungsrechte der Personalvertretung bleiben von den Bestimmungen dieser 
Satzung unberührt. 
 
 

§ 15 
                                       Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgen auf der 
Grundlage der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches. 
 
 

§ 16 
Wirtschaftsplan 

 
(1) Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Haushaltsjahr der Landes-

hauptstadt Magdeburg. 
 
(2) Der Wirtschaftsplan (§ 16 Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) 

ist rechtzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung auf-
zustellen und über den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin dem Be-
triebsausschuss vorzulegen, die ihn mit dem Beratungsergebnis an den 
Stadtrat zur Beschlussfassung weiterleitet. Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. 

 
(3) Die Betriebsleitung stellt den Finanzplan auf und legt ihn gleichzeitig mit dem 

Wirtschaftsplan über den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin dem 
Betriebsausschuss und dem Stadtrat zur Kenntnis vor. 

 
(4) Eine absehbare Überschreitung des Zuschussbedarfes ist unverzüglich dem 

Oberbürgermeister/der Oberbürgermeisterin sowie dem Theaterausschuss 
anzuzeigen. 

 
 

§ 17 
Kassenführung und –prüfung, Jahresabschluss 

 
(1) Der Eigenbetrieb führt seine Kasse als verbundene Sonderkasse. Für die 

Kasse des Eigenbetriebes gelten die Vorschriften der Gemeindekassenver-
ordnung (GemKVO), soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 
(2) Die Kassenaufsicht bei verbundener Sonderkasse obliegt dem Oberbürger-

meister/der Oberbürgermeisterin. Er/Sie kann die ihm/ihr obliegende Kassen-
aufsicht an einen Kassenaufsichtsbeamten/eine Kassenaufsichtsbeamtin de-
legieren, der nicht Kassenverwalter/die Kassenverwalterin sein darf. 
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(3) Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres hat der Betriebsleiter/die Be-
triebsleiterin einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem 
Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie den Lagebericht aufzustellen. 

 
(4) Die Erstellung des Lageberichtes erfolgt nach Maßgabe des § 289 HGB. Im 

Lagebericht ist auch einzugehen auf: 
 

a. die Änderung im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstü-
cke und grundstücksgleichen Rechte, 

b. die Änderung in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der 
wichtigsten Anlagen, 

c. den Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben, 
d. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter 

Angabe von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen, 
e. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichts-

jahres im Vergleich mit dem Vorjahr, 
f. die Ertragslage, 
g. den Personalaufwand mittels einer Statistik über die zahlenmäßige 

Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der 
Entgelte, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Alters-
versorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der 
sonstigen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr. 

 
(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind innerhalb von vier Monaten 

nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Oberbürgermeis-
ter/der Oberbürgermeisterin vorzulegen. Der Oberbürgermeister/die Oberbür-
germeisterin leitet die Unterlagen unverzüglich an das Rechnungsprüfungs-
amt weiter.  

 
(6) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach Maßgabe des § 142 Kom-

munalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
(7) Nach Abschluss der Jahresabschlussprüfung hat der Oberbürgermeister/die 

Oberbürgermeisterin den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen 
mit dem Bericht über die Jahresabschlussprüfung zunächst dem Betriebsaus-
schuss sowie dem Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrol-
ling zur Vorberatung und sodann mit den Ergebnissen der Vorberatungen 
dem Stadtrat zur Feststellung zuzuleiten. 
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§ 18
In-Kraft-Treten 

     Diese Satzung tritt am 01.12.2018 in Kraft.  
     Gleichzeitig tritt die Satzung des Eigenbetriebes „Theater Magdeburg“ vom    
     29.11.2010 (veröffentlicht im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 49  
     vom 10. Dezember 2010, Seite 1105) in der Fassung der Ersten Änderungssat- 
     zung vom 22.09.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magde- 
     burg Nr. 21 vom 30. September 2016, Seite 488) außer Kraft“. 

Ausfertigungsvermerk 

Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwe-
cke der Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit 
dem Willen des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg sowie des gesetz-
lich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.“ 

Magdeburg, den  

Dr. Trümper Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister      Dienstsiegel 

26.11.2018
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Fischerprüfung am 23. März 2019 

 
Auf der Grundlage des § 3 Absatz 1 der Fischerprüfungsordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (FischPrüfO LSA) führt die Landeshauptstadt Magdeburg die Fischerprüfung durch. 
 

Termin:                    Samstag, 23. März 2019 um 09:00 Uhr  

 

Ort:                          Hegel-Gymnasium Magdeburg 

                                Geißlerstr. 4 

                                39104 Magdeburg 

 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind unter Einzahlung der Prüfungsgebühr (bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr 28,00 EUR, ab vollendetem 18. Lebensjahr 56,00 EUR) und 
Vorlage eines gültigen Personaldokumentes im Ordnungsamt, Neues Rathaus, Bei der 
Hauptwache 4, Zimmer 3.15, ab dem 07. Januar 2019 bis zum 22. Februar 2019 zu den 
angeführten Öffnungszeiten zu stellen: 
 
                                 Montag, Donnerstag, Freitag: von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
                                 Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr                                
                                (Mittwoch geschlossen) 
 
Personen, die im Zeitpunkt der Prüfung das 13. aber noch nicht das 17. Lebensjahr 
vollendet haben, können zwischen der Teilnahme an einer Jugendfischerprüfung, 
Friedfischfischerprüfung oder der Fischerprüfung nach Teil 1 wählen. Nach Vollendung des 
17. Lebensjahres kann zwischen der Fischerprüfung nach Teil 1 und der Friedfischfischer-
prüfung gewählt werden. 
 
Bei Anträgen Minderjähriger ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorzulegen. 
 
Die Fischerprüfung besteht aus einem schriftlichen und mündlichen Prüfungsteil. 
Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind folgende Hauptfächer: Fischkunde, 
Gewässerkunde, Gerätekunde und Rechtskunde.  
Gegenstand der mündlichen Prüfung sind das Verhalten während der Fischereiausübung, 
der Umgang mit Fischereigerät, das Versorgen gefangener Fische und Rechtskunde. 
  
Vor der Fischerprüfung ist die Teilnahme an einem Lehrgang mit mindestens 30 
Unterrichtsstunden zwingend.  Termine und Kontaktdaten zum Lehrgansangebot in 
Magdeburg sind unter „www.fischerpruefung.sachsen-anhalt.de“ eingestellt. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg, schriftlich, in 
elektronischer Form oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.  
 
Die Klage muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte oder den Beklagten sowie den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
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Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.  
 
Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen der Klage nebst 
Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung 
erhalten können.  
 
Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen-Anhalt (ERVVO LSA) einzureichen.  
 
Magdeburg, 03.12.2018 
 
i.A. 
 
 
 
Ehlenberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 30 vom 14. Dezember 2018 636



Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg 

 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 01.11.2018 unter der 

Beschluss-Nr. 2145-060(VI)18 den Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes Theater 

Magdeburg beschlossen. 

 

Der Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg auf den 31.12.2017 

wird wie folgt festgestellt: 

 

1. Feststellung des Jahresabschlusses 

1.1. Bilanzsumme       4.415.958,96 € 

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf 

- das Anlagevermögen    3.514.330,13 € 

- das Umlaufvermögen       859.708,19 € 

 

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf   

- das Eigenkapital     2.103.512,10 € 

- den Sonderposten        319.513,00 € 

- die Rückstellungen       403.400,00 € 

- die Verbindlichkeiten       755.521,24 € 

      

1.2. Jahresgewinn            19.489,25 € 

 

1.2.1. Summe der Erträge              31.306.494,68 €  

1.2.2. Summe der Aufwendungen                31.287.005,43 € 

 

2. Behandlung des Jahresgewinns 

 

- Zur Tilgung des Verlustvortrages       19.489,25 €   

 

3. Der überzahlte Betrag des Abschreibungszuschusses in Höhe von 67.040,74 € ist vom 

Eigenbetrieb Theater Magdeburg an die Landeshauptstadt zurückzuzahlen. 

 

4. Der Theaterbetriebsleiterin Frau Karen Stone wird gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz 

Entlastung erteilt. 
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Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes des Abschlussprüfers gemäß § 19 Abs. 5 
Eigenbetriebsgesetz 
 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 

 

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes 

Theater Magdeburg - TM - für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 

und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, 

auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 

die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 

des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 

der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- 

systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 

der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 

dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar.“ 

 

Magdeburg, 27. Juni 2018 

 

Schlegel 

amt. Amtsleiterin 
 
gez. 

Dr. Trümper                                                                       

Oberbürgermeister                                                                            
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Ersatzbekanntmachung 

 

 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 

gemachten Veröffentlichung an: 

 

- Bilanz 

- Gewinn- und Verlustrechnung 

- Anhang 

- Anlage zum Anhang (Anlagenspiegel) 

- Lagebericht 

- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

 

Die ersatzbekanntgemachten Urkunden  liegen  in der Zeit vom 07.01.2019 bis 14.01.2019  

im Theater Magdeburg,  Universitätsplatz 9 (Bühneneingang Erzberger Str.) aus und können 

dort von jeder und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden. 

 
 
Magdeburg, den 26.11.2018 
 
 
 
gez. 

Dr. Trümper                                                                          

Oberbürgermeister                                                                        
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Vermessungsamt und Baurecht  
Planfeststellungsbehörde 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Magdeburg, Fachbereich Vermes-
sungsamt und Baurecht, Team Öffentliches Baurecht / Planfeststellung gemäß § 5 Abs. 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zum Bauvorhaben „Ersatz-
neubau Gleichrichterunterwerk Ebendorfer Chaussee zwischen Einmündung Milchweg 
und der Einmündung Bleichenweg in Magdeburg“  
 
 
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG beabsichtigt den Ersatzneubau des Gleich-
richterunterwerkes Ebendorfer Chaussee zwischen der Einmündung Milchweg und der Einmün-
dung Bleichenweg. Das Vorhaben liegt am nördlichen Stadtrand der Landeshauptstadt Magde-
burg. In der Umgebung findet man Fernwärmetrassen und einen ungeregelten Parkplatz, der mit 
Schotter befestigt ist. Das Grundstück des vorhandenen Gleichrichterunterwerkes ist eingezäunt. 
Innerhalb des Zaunes findet man um das Gebäude befestigte Erschließungswege und Rasenflä-
chen. Mit dem Ersatzneubau soll die Energieversorgung der Straßenbahn an der Ebendorfer 
Chaussee und im Wohngebiet Kannenstieg verbessert werden.  
 
Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 7 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wurde festgestellt, dass das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 3 des UVPG genannten Schutzkrite-
rien aufweist. 
 
Die wesentlichen Gründe für diese Entscheidung werden entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG wie 
folgt bekannt gegeben: 
 

 Erhebliche Beeinträchtigungen können auf Grund des Umfanges und der Art des Vorhabens 
ausgeschlossen werden. 

 

 Es erfolgen keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt, da sich das Gleich-
richterunterwerk in einem vorbelasteten innerstädtischen Raum befindet, in dem die Schutz-
güter nicht hoch empfindlich gegenüber dem geplanten Ersatzneubau sind. 
 

 Es sind keine erheblichen bau- und vorhabenbedingten Lärm- und Schadstoffemissionen zu 
erwarten. Bezüglich des Schutzgutes Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit ist 
nicht von relevanten Beeinträchtigungen auszugehen. 

 

 Die nächste Wohnbebauung schließt sich in Richtung Südwesten an das Grundstück an. 
Zwischen dem vorhandenen Gleichrichterunterwerk und der ersten Wohnbebauung ist ein 
ausreichender Abstand vorhanden. Direkt an das Vorhaben grenzt in Richtung Süden die 
Freifläche der Katholischen St. Mechthild Kirche an. Die Fläche wird als Garten genutzt. Be-
züglich des Schutzgutes Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit sind durch das 
Vorhaben keine relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 

 Bezüglich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ist durch den geplanten 
Ersatzneubau mit keinen relevanten nachteiligen Auswirkungen zu rechnen, da auf Grund der 
vorbelasteten innerstädtischen Lage das Arteninventar von Flora und Fauna im Untersu-
chungsraum sehr stark eingeschränkt ist. Der Untersuchungsraum ist fast vollständig versie-
gelt und überbaut. Man findet zwischen dem Gebäude und der Einfriedung Rasenflächen. Die 
Umgebung wird durch unterschiedliche Nutzungen geprägt.  
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 Im Nahbereich des Vorhabens sind die Bodenflächen vollständig versiegelt. Für das Vorha-
ben wird ein Gebäude abgebrochen. 

 

 Im Untersuchungsraum befinden sich keine Oberflächengewässer. Wegen der bestehenden 
Vorbelastungen, der bestehenden Versiegelungen sowie der bindigen Deckschichten kann 
davon ausgegangen werden, dass das Grundwasser relativ geschützt ist gegenüber dem flä-
chenhaften Eindringen von Schadstoffen. 

 

 Durch den Abriss und den geplanten Ersatzneubau hat das Vorhaben keine Auswirkungen 
auf das Klima. Auch ist der Baukörper kleiner als das Bestandsgebäude, so dass sich keine 
Barriere für den Luftaustausch entwickeln kann. 

 

 Im Einwirkungsbereich des zu errichtenden Unterwerkes, der gemäß den Hinweisen zur 
Durchführung der 26. BImSchV in der überarbeiteten Fassung des Länderausschusses für 
Immissionsschutz vom 14. Juli 2014 mit 5 m Breite des jeweils an der Einhausung angren-
zenden Streifens angegeben wird, liegen keine maßgeblichen Immissionsorte. Damit ist nicht 
zu erwarten, dass durch das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagne-
tische Felder verursacht werden.  
 

 Kultur- und Sachgüter sind von diesem Vorhaben nicht betroffen. 
 
 
Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist somit nicht gegeben. 
Das Gleichrichterunterwerk wird an dem Standort eines vorhandenen Gebäudes errichtet.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig 
anfechtbar ist. 
 
 
Magdeburg, 03. Dezember 2018       
 
I. A. 
 
gez. 
 
Scheerenberg 
Stadtverwaltungsoberrätin 
 
 
     Dienstsiegel 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Vermessungsamt und Baurecht  
Planfeststellungsbehörde 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Magdeburg, Fachbereich Vermes-
sungsamt und Baurecht, Team Öffentliches Baurecht / Planfeststellung gemäß § 5 Abs. 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zum Bauvorhaben „Ersatz-
neubau Gleichrichterunterwerk Olvenstedt, südlich des Neuen Renneweges am Finken-
stieg in Magdeburg“  
 
 
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG beabsichtigt den Ersatzneubau des Gleich-
richterunterwerkes Olvenstedt in Magdeburg. Der Baukörper aus dem Jahr 1984 erfüllt die heuti-
gen Anforderungen an elektrischen Betriebsräumen nicht mehr. Eine Komplettsanierung ist auf 
heute gültige Standards weitgehend unmöglich und wirtschaftlich nicht vertretbar.  
 
Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 7 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wurde festgestellt, dass das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 3 des UVPG genannten Schutzkrite-
rien aufweist. 
 
Die wesentlichen Gründe für diese Entscheidung werden entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG wie 
folgt bekannt gegeben: 
 

 Erhebliche Beeinträchtigungen können auf Grund des Umfanges und der Art des Vorhabens 
ausgeschlossen werden. Die nächste Wohnbebauung schließt in Richtung Süden an. Zwi-
schen dem vorhandenen Gleichrichterunterwerk und der ersten Wohnbebauung ist ein aus-
reichender Abstand vorhanden.  
 

 Es sind keine erheblichen bau- und vorhabenbedingten Lärm- und Schadstoffemissionen zu 
erwarten. Bezüglich des Schutzgutes Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit ist 
nicht von relevanten Beeinträchtigungen auszugehen. 
 

 Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen und nachhaltigen Auswirkungen auf den Na-
turhaushalt und den Menschen zu erwarten, da sich das Gleichrichterunterwerk in einem in-
nerstädtischen vorbelasteten Raum befindet, in dem die Schutzgüter nicht hoch empfindlich 
gegenüber dem geplanten Ersatzneubau sind 

 

 Auf Grund der vorbelasteten innerstädtischen Lage ist das Arteninventar von Flora und Fauna 
im Untersuchungsraum sehr stark eingeschränkt. Der Untersuchungsraum ist fast vollständig 
versiegelt und überbaut. Man findet zwischen dem Gebäude und der Einfriedung Rasenflä-
chen. 

 

 Die Bodenflächen sind im Nahbereich des Vorhabens vollständig versiegelt. 
 

 Es befinden sich auch keine Oberflächengewässer im Untersuchungsraum. Das Grundwas-
ser liegt im Bereich relativ tief unter der Oberfläche des Geländes und korrespondiert mit der 
Wasserführung der Faulen Renne. 
 

 Durch den Abriss und den geplanten Ersatzneubau hat das Vorhaben keine Auswirkungen 
auf das Klima. Der neue Baukörper ist kleiner als das Bestandsgebäude, so dass sich keine 
Barriere für den Luftaustausch entwickeln kann.  
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 Im Einwirkungsbereich des zu errichtenden Unterwerkes, der gemäß den Hinweisen zur 
Durchführung der 26. BImSchV in der überarbeiteten Fassung des Länderausschusses für 
Immissionsschutz vom 14. Juli 2014 mit 5 m Breite des jeweils an der Einhausung angren-
zenden Streifens angegeben wird, liegen keine maßgeblichen Immissionsorte. Damit ist nicht 
zu erwarten, dass durch das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagne-
tische Felder verursacht werden.  
 

 Kultur- und Sachgüter sind von diesem Vorhaben nicht betroffen. 
 

 
Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist somit nicht gegeben. 
Das Gleichrichterunterwerk wird an dem Standort eines vorhandenen Gebäudes errichtet.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig 
anfechtbar ist. 
 
 
Magdeburg, 03. Dezember 2018        
 
I. A. 
 
gez. 
 
Scheerenberg 
Stadtverwaltungsoberrätin 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Vermessungsamt und Baurecht  
Planfeststellungsbehörde 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Magdeburg, Fachbereich Vermes-
sungsamt und Baurecht, Team Öffentliches Baurecht / Planfeststellung gemäß § 5 Abs. 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zum Bauvorhaben „Ersatz-
neubau Gleichrichterunterwerk Liebermannstraße, Einmündung Liebermannstraße in die 
Große Diesdorfer Straße in Magdeburg“  
 
 
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG beabsichtigt den Ersatzneubau des Gleich-
richterunterwerkes Liebermannstraße, Einmündung Liebermannstraße in die Große Diesdorfer 
Straße in Magdeburg. Das Vorhaben befindet sich im Stadtteil Stadtfeld – Ost. Das Gleichrich-
terunterwerk steht auf einem eingezäunten Grundstück. Innerhalb der Einzäunung sind nur Er-
schließungswege und Rasenflächen vorhanden. Mit dem Gleichrichterunterwerk soll die Energie-
versorgung der Straßenbahn an der Ebendorfer Chaussee und im Wohngebiet Kannenstieg ver-
bessert werden.  
 
Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 7 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wurde festgestellt, dass das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 3 des UVPG genannten Schutzkrite-
rien aufweist. 
 
Die wesentlichen Gründe für diese Entscheidung werden entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG wie 
folgt bekannt gegeben: 
 

 Es erfolgen keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt und auf den Men-
schen. da sich das Gleichrichterunterwerk in einem vorbelasteten innerstädtischen Raum be-
findet, in dem die Schutzgüter nicht hoch empfindlich gegenüber dem geplanten Ersatzneu-
bau sind. 
 

 Es sind keine erheblichen bau- und vorhabenbedingten Lärm- und Schadstoffemissionen zu 
erwarten. Bezüglich des Schutzgutes Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit ist 
nicht von relevanten Beeinträchtigungen auszugehen. 

 

 Der Standort des Gleichrichterunterwerkes liegt innerhalb eines dicht besiedelten Stadtteiles. 
In der Umgebung des Standortes dominiert die Wohnnutzung. Nördlich und südlich des Vor-
habens stehen auf der Ostseite der Liebermannstraße weitere Wohngebäude. 
 

 Auf Grund der vorbelasteten innerstädtischen Lage ist das Arteninventar von Flora und Fauna 
sehr stark eingeschränkt. Der Untersuchungsraum ist vollständig versiegelt und überbaut. 
Zwischen dem Gebäude und der Einfriedung sind Rasenflächen und befestigte Erschlie-
ßungswege vorhanden. 
 

 Bezüglich des Schutzgutes Boden sind die Bodenflächen vollständig versiegelt. In der nähe-
ren Umgebung des Vorhabens sind nur gestörte Bodenverhältnisse anzutreffen.  
 

 Durch den Abriss und den geplanten Ersatzneubau hat das Vorhaben keine Auswirkungen 
auf das Klima. Auch ist der Baukörper kleiner als das Bestandsgebäude, so dass sich keine 
Barriere für den Luftaustausch entwickeln kann. 
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 Im Untersuchungsraum befinden sich keine Oberflächengewässer. Wegen der bestehenden 
Vorbelastungen, der bestehenden Versiegelungen sowie der bindenden Deckschichten ist 
davon auszugehen, dass das Grundwasser relativ geschützt ist gegenüber dem flächenhaf-
ten Eindringen von Schadstoffen. 
 

 Im Einwirkungsbereich des zu errichtenden Unterwerkes, der gemäß den Hinweisen zur 
Durchführung der 26. BImSchV in der überarbeiteten Fassung des Länderausschusses für 
Immissionsschutz vom 14. Juli 2014 mit 5 m Breite des jeweils an der Einhausung angren-
zenden Streifens angegeben wird, liegen keine maßgeblichen Immissionsorte. Damit ist nicht 
zu erwarten, dass durch das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagne-
tische Felder verursacht werden.  
 

 Kultur- und Sachgüter sind von diesem Vorhaben nicht betroffen. 
 
 
Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist somit nicht gegeben. 
Das Gleichrichterunterwerk wird an dem Standort eines vorhandenen Gebäudes errichtet.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig 
anfechtbar ist. 
 
 
Magdeburg, 03. Dezember 2018         
 
I. A. 
 
gez. 
 
Scheerenberg 
Stadtverwaltungsoberrätin 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Vermessungsamt und Baurecht  
Planfeststellungsbehörde 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Magdeburg, Fachbereich Vermes-
sungsamt und Baurecht, Team Öffentliches Baurecht / Planfeststellung gemäß § 5 Abs. 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zum Bauvorhaben „Ersatz-
neubau Gleichrichterunterwerk Geißlerstraße Einmündung Leibnizstraße in Magdeburg“  
 
 
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG beabsichtigt den Ersatzneubau des Gleich-
richterunterwerkes Geißlerstraße Einmündung Leibnizstraße in Magdeburg. Das Vorhaben wird 
im südlichen Stadtzentrum der Landeshauptstadt Magdeburg ausgeführt. Mit dem Gleichrich-
terunterwerk soll die Energieversorgung der Straßenbahn südlich des Hasselbachplatzes ver-
bessert werden.  
 
Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 7 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wurde festgestellt, dass das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 3 des UVPG genannten Schutzkrite-
rien aufweist. 
 
Die wesentlichen Gründe für diese Entscheidung werden entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG wie 
folgt bekannt gegeben: 
 

 Erhebliche Beeinträchtigungen können auf Grund des Umfanges und der Art des Vorhabens 
ausgeschlossen werden. 

 

 Es erfolgen keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt, da sich das Gleich-
richterunterwerk in einem vorbelasteten innerstädtischen Raum befindet, in dem die Schutz-
güter nicht hoch empfindlich gegenüber dem geplanten Ersatzneubau sind. 

 

 Es sind keine erheblichen bau- und vorhabenbedingten Lärm- und Schadstoffemissionen zu 
erwarten. Bezüglich des Schutzgutes Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit ist 
nicht von relevanten Beeinträchtigungen auszugehen. 

 

 Bezüglich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ist durch den geplanten 
Ersatzneubau mit keinen relevanten nachteiligen Auswirkungen zu rechnen, da auf Grund der 
vorbelasteten innerstädtischen Lage das Arteninventar von Flora und Fauna sehr stark ein-
geschränkt ist. Der Untersuchungsraum ist vollständig versiegelt und überbaut.  

 

 Bezüglich des Schutzgutes Wasser wurde festgestellt, dass sich im dem Gebiet keine Ober-
flächengewässer befinden.  

 

 Durch den Abriss und den geplanten Ersatzneubau hat das Vorhaben keine Auswirkungen 
auf das Klima. Auch ist der Baukörper kleiner als das Bestandsgebäude, so dass sich keine 
Barriere für den Luftaustausch entwickeln kann. 

 

 Im Einwirkungsbereich des zu errichtenden Unterwerkes, der gemäß den Hinweisen zur 
Durchführung der 26. BImSchV in der überarbeiteten Fassung des Länderausschusses für 
Immissionsschutz vom 14. Juli 2014 mit 5 m Breite des jeweils an der Einhausung angren-
zenden Streifens angegeben wird, liegen keine maßgeblichen Immissionsorte. Damit ist nicht 
zu erwarten, dass durch das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagne-
tische Felder verursacht werden.  
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 Kultur- und Sachgüter sind von diesem Vorhaben nicht betroffen. 
 
Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist somit nicht gegeben. 
Das Gleichrichterunterwerk wird an dem Standort eines vorhandenen Gebäudes errichtet.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig 
anfechtbar ist. 
 
 
Magdeburg, 03. Dezember 2018  
 
I. A. 
 
gez. 
 
Scheerenberg 
Stadtverwaltungsoberrätin 
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Öffentliche Bekanntmachung der Widmung von einer Straße im B-Plan-Gebiet 458-2 
„Sülzberg Nord“ 

 

 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA ) vom  
06. Juli 1993, zuletzt geändert am 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492,520), ergeht folgende 
straßenrechtliche Entscheidung: 
 
In der Landeshauptstadt Magdeburg wird der neu gebaute Straßenabschnitt (sh. Tabelle)  
zur Gemeindestraße im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA mit sofortiger Wirkung für den 
öffentlichen Verkehr gewidmet. Die Verkehrsfläche ist in seiner Benutzungsart auf  den 
Anliegerverkehr beschränkt. 
 

Name von - bis Funktion(en) Länge 

Am Sülzehafen An der Buckauer Fähre – 
Am Sülzehafen 12 
(Wendehammer) 

Anliegerstraße  
 

106 m 

 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Landeshauptstadt Magdeburg. Die Pläne, aus denen 
Länge/Breite der gewidmeten Flächen ersichtlich sind, liegen während der Dienstzeiten bei 
der Landeshauptstadt Magdeburg – Tiefbauamt – An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, 4. 
Etage, zur Einsicht aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Gegen diese Widmung der Landeshauptstadt Magdeburg kann innerhalb eines Monats  
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-206,  
39104 Magdeburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben 
werden. 
 
Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Sie sind bei der 
elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichtes Magdeburg über die auf der Internetseite 
www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtlichen 
Grundlagen hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorgenannten 
Internetseite abrufbar. 

 
 
 
Magdeburg, den 29.11.2018 
 
 
i.A. 
 
gez. Gebhardt 
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